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[image: ]Praktikumsvereinbarung
Im Rahmen der Teilnahme an der Maßnahme Erzieherausbildung Teilzeit (3BKSPT) ist ein Praktikum im Umfang von mindestens 120/ im dritten Schuljahr 80 Stunden zu absolvieren.

Es wird zwischen der
[bookmark: Text1][Name des Praktikumsbetriebes] [Ort]
[Straße und Hausnummer]
[Postleitzahl und Ort]
vertreten durch
[Name und Funktion]	
und
[Name und Vorname]
geboren am       in [Geburtsort]
[Straße und Hausnummer]
[Postleitzahl und Ort]

[bookmark: Text2]am [Datum] dazu folgende Praktikumsvereinbarung geschlossen:

1. Das Praktikum beginnt am      und endet am      ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
Es beinhaltet einen Stundenumfang von       Stunden.
Das Praktikum hat eine Probezeit von       Wochen.  Innerhalb dieser Zeit können beide Seiten die Vereinbarung jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist kündigen; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
Nach Ablauf der Probezeit ist der Vertrag
a) ordentlich kündbar durch den Praktikanten oder die Praktikantin mit einer Frist von vier Wochen, wenn er oder sie die Praktikantentätigkeit aufgeben will, sofern die Praktikumsdauer drei Monate überschreitet;
b) außerordentlich von beiden Seiten kündbar ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.

2. Mit dem Praktikum sollen insbesondere folgende Lernziele erreicht werden:
·      
·      
·      
·      
·      
3. Zur Erreichung der Lernziele finden ein Einsatz bei insbesondere folgenden Tätigkeiten statt:
·      
·      
·      
·      
·      

4. Die Ableistung des Praktikums wird der Praktikantin bzw. dem Praktikanten vom Praktikumsbetrieb bescheinigt. Die Bescheinigung enthält Angaben über Ort, Art, Dauer und Ziel des Praktikums sowie eine Einschätzung des Praktikumserfolges.
Wird das Praktikum vorzeitig beendet, besteht ein Anspruch auf die Bescheinigung der erbrachten Teilleistungen.

5. Die durchschnittliche wöchentliche Praktikumszeit beträgt       Stunden an       Tagen.

6. Für die Arbeitszeit, die Urlaubsregelungen und den Gesundheitsschutz gelten die gesetzlichen Regelungen.

7. Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich, den vom Praktikumsbetrieb oder den von ihr beauftragten Personen erteilten Weisungen zu folgen und die übertragenen Aufgaben gewissenhaft zu erledigen, die geltenden Vorschriften, insbesondere Unfallverhütungsvorschriften des Praktikumsbetriebes zu beachten, Kunden des Betriebes nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln und die Arbeitsgeräte zu schonen, Vertraulichkeit und Schweigepflichten nach gleichen Regeln wie für die die übrigen Beschäftigten geltend zu wahren. Die Praktikantin bzw. der Praktikant verpflichtet sich alle gesetzlichen Regelungen mit Wirkung auf den Einsatzbereich im Praktikumsbetrieb gewissenhaft einzuhalten.
8. Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich, die Praktikantin oder den Praktikanten im Rahmen der Abmachungen dieser Vereinbarung so zu beschäftigen, dass die Tätigkeiten dem Erreichen der oben beschriebenen Ziele dienen, die übertragenen Aufgaben so zu gestalten, dass sie im Rahmen der vereinbarten Dauer des Praktikums zu erfüllen sind, eine geeignete fachliche Anleitung zu geben und beim Einsatz der Praktikantin bzw. des Praktikanten das Kompetenzniveau zu berücksichtigen.

9. Der Praktikumsbetrieb benennt folgende Person zur Betreuung während des Praktikums:
[Name und Vorname]
[Funktion im Betrieb]
10. Die Praktikantin bzw. der Praktikant ist durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung unfallversichert und schließt darüber hinaus eine freiwillige Schüler-Haftpflichtversicherung ab.

11. Das Praktikum ist Bestandteil einer schulischen Ausbildung/Fortbildung/Weiterbildung. Es wird
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| nicht vergütet
|_| vergütet gemäß gesondert abgeschlossenem Vertrag
|_| wie folgt vergütet: [Betrag] € Brutto pro Monat zum Monatsende
12. Die Praktikantin bzw. der Praktikant ist berechtigt, das Praktikum in Form eines Praktikumsberichts zu Schulzwecken auszuwerten. Auf Anforderung erhält der Praktikumsbetrieb ein Exemplar des Berichts. Informationen, die der Schweigepflicht unterliegen, dürfen im Praktikumsbericht nicht verwendet werden. Personenbezogene Angaben sind grundsätzlich zu anonymisieren.

13. Ein Arbeitsverhältnis wird durch diesen Vertrag nicht begründet. Es gelten über diese Vereinbarung hinaus alle für die betreffende Ausbildung bestehenden rechtlichen Regelungen.
14. Änderungen oder Ergänzungen dieser Praktikumsvereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht und haben keine Gültigkeit. Die Praktikantin bzw. der Praktikant erhält eine von beiden Vertragsparteien unterzeichnete Ausfertigung des Vertrages und leitet eine Kopie dessen an die Schule weiter. Die Bedingungen dieser Vereinbarung wurden besprochen, Nachfragen konnten gestellt werden und wurden beantwortet. Die Regelungen dieses Vertrages werden mit Unterschrift angenommen.
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